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1. Wahlbekanntmachung der Stadt Kalkar zur Europawahl und zu den Kom-
munalwahlen am 25. Mai 2014 

 
Am 25. Mai 2014 finden in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum 8. Europäischen Par-
lament und in Nordrhein-Westfalen die allgemeinen Kommunalwahlen statt. 
 

In der Stadt Kalkar werden hiernach die Europawahl, die Wahl der Vertretung des Kreises Kleve 
(Kreistag) sowie die Wahl der Vertretung der Stadt Kalkar (Stadtrat) gemeinsam durchgeführt. 
 

1. Die Wahlen dauern von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
 

2. Die Stadt ist in 17 allgemeine Wahlbezirke (= allgemeine Stimmbezirke für die Kommunalwahlen) 
eingeteilt. 
 

Bei der Europawahl wird die Wahl in folgenden allgemeinen Wahlbezirken nach Altersgruppen 
und Geschlecht durchgeführt (repräsentative Wahlstatistik); das Wahlgeheimnis wird auch hier 
unbedingt gewahrt: 

 

Wahlbezirk Bezeichnung des Wahlbezirks Bezeichnung des Wahlraums 
12.0 
13.0 

Niedermörmter 
Hönnepel 

Ehemalige Schule Niedermörmter, Mittelsandweg 3 
Gemeindezentrum Hönnepel, Kirchfeld 30 

 
Gleiches gilt bei den Kommunalwahlen für die Wahl zum Kreistag in folgenden allgemeinen 
Stimmbezirken: 

 

Stimmbezirk Bezeichnung des Stimmbezirks Bezeichnung des Wahlraums 
12.0 
13.0 

Niedermörmter 
Hönnepel 

Ehemalige Schule Niedermörmter, Mittelsandweg 3 
Gemeindezentrum Hönnepel, Kirchfeld 30 

 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtig-
ten bis zum 4. Mai 2014 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk (Stimmbezirk) und der Wahl-
raum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben. Barrierefrei zugängliche Wahl-
räume sind gekennzeichnet. Ein Verzeichnis der barrierefrei zugänglichen Wahlräume liegt  
während der allgemeinen Öffnungszeiten bei der 
 

Stadt Kalkar, Rathaus, Markt 20, 47546 Kalkar, Zimmer 28, 
 

zur Einsichtnahme aus. 
 

Bei den Kommunalwahlen entfallen auf die Wahlbezirke folgende Stimmbezirke: 

Kreiswahlbezirk Nr. Gemeindewahlbezirke Nr. Stimmbezirke Nr. 
  12  1.0   -   8.0 

 9.0 
 10.0 - 16.0 

 1.0   -   8.0 
 9.1   -   9.2 
 10.0 - 16.0 

 
Der Briefwahlvorstand tritt am Wahltag um 14:00 Uhr im Rathaus - Verwaltungsneubau -, Markt 20, 
47546 Kalkar, Zimmer 400, zusammen. 
 

Für die Europawahl ermittelt er das Briefwahlergebnis. 
 
3. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wäh-

lerverzeichnis sie eingetragen ist.  
 

Die Wahlbenachrichtigung und ein Ausweispapier sind zur Wahl mitzubringen.  
 

Die Wahlbenachrichtigung, auf der gekennzeichnet ist, für welche der Wahlen der Empfänger 
wahlberechtigt ist, soll bei der Wahl vorgelegt werden. 
 

Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Die Wähler erhalten bei Betreten des Wahlraums jeweils 
einen amtlichen Stimmzettel für die Wahlen ausgehändigt, zu denen sie wahlberechtigt sind.  
 
3.1 Für die Europawahl werden weiße Stimmzettel verwendet. 

Jeder Wähler hat eine Stimme. 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und 
ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr 
Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts 
von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. 
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Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem rechten Teil des Stimmzet-
tels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 

 

3.2 Der Wähler hat für die Gemeinderatswahl sowie die Kreistagswahl jeweils eine Stimme. 
 

Auf dem jeweiligen Stimmzettel kann nur ein Bewerber 
a) für den Gemeinderat, 
b) für den Kreistag, 
gekennzeichnet werden. 
 

Die Stimmzettel unterscheiden sich wie folgt: 
a) für die Gemeinderatswahl: blaue Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck, 
b) für die Kreistagswahl: hellorange Stimmzettel mit schwarzem Aufdruck. 

 

3.3 Die Stimmzettel müssen von den Wählern in der Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und einzeln so gefaltet werden, dass die Stimmab-
gaben nicht erkennbar sind. 

 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Fest-
stellung der Wahlergebnisse im Wahlbezirk (Stimmbezirk) sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, 
soweit das ohne Stören des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 

5. Die Briefwahl für die Europawahl und die Kommunalwahlen finden mit jeweils eigenen Vordrucken 
statt; lediglich für den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins gibt es einen gemeinsamen Vordruck 
auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung. Die Wahlscheine sind von unterschiedlicher Farbe 
und werden jeweils gesondert mit Briefwahlunterlagen erteilt. Es sind jeweils gesonderte farblich 
unterscheidbare Wahlbriefe abzusenden. 
 

5.1 Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl besitzen, können an der Wahl in dem 
Kreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 
• durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises oder 
• durch Briefwahl  
teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unter-
lagen beschaffen: 
 
Europawahl 
• einen amtlichen weißen Wahlschein 
• einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises für die Europawahl  
• einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag für die Europawahl und 
• einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief zu-

rückzusenden ist, aufgedruckt ist. 
 
5.2 Für die Kommunalwahlen wird ein Wahlschein ausgestellt, der im jeweiligen Wahlbezirk, für 

den der Wahlschein ausgestellt ist, gültig ist. Der Wahlschein für die Kommunalwahlen ist von 
gelber Farbe.  
 

Wahlberechtigte, die einen Wahlschein für die Kommunalwahlen besitzen, können an den 
Wahlen 
• durch Stimmabgabe in einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlbezirks oder 
• durch Briefwahl  
teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde die folgenden Unter-
lagen beschaffen: 
 
Kommunalwahlen 
• einen amtlichen gelben Wahlschein 
• einen amtlichen blauen Stimmzettel für die Gemeinderatswahl  
• einen amtlichen hellorangen Stimmzettel für die Kreistagswahl  
• einen amtlichen grünen Stimmzettelumschlag 
• einen amtlichen gelben Wahlbriefumschlag, auf dem die Anschrift, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist, aufgedruckt ist. 
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5.3 Die gelben und roten Wahlbriefe mit den jeweils dazugehörigen Stimmzetteln in den richti-
gen verschlossenen Stimmzettelumschlägen und den unterschriebenen Wahlscheinen sind 
so rechtzeitig an die auf den Wahlbriefumschlägen angegebene Stelle getrennt für die Euro-
pawahl und die Kommunalwahlen zu übersenden, dass sie 
 

- hinsichtlich der Europawahl dort spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr und 
- hinsichtlich der Kommunalwahlen dort spätestens am Wahltag bis 16:00 Uhr 
 

eingehen. Später eingehende Wahlbriefe werden bei den Wahlen nicht berücksichtigt. 
 

Die Wahlbriefe können auch bei der auf den Umschlägen genannten Stelle abgegeben wer-
den. 

 
6.1 Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das gilt bei 

der Europawahl auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedsstaat der Euro-
päischen Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahl-
gesetzes). 

 
6.2 Wer unbefugt wählt, sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis ver-

fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Auch der Versuch ist 
strafbar (§ 107 a Abs. 1 und 3 Strafgesetzbuch). 
 
Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude, in dem sich der Wahlraum befindet, sowie 
unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, 
Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung verboten. 
 
Die Veröffentlichung von Ergebnissen von Wählerbefragungen nach der Stimmabgabe über den 
Inhalt der Wahlentscheidungen ist vor Ablauf der Wahlzeit um 18:00 Uhr unzulässig. 

 
Kalkar, den 9. Mai 2014 
 
S T A D T   K A L K A R 
     Der Bürgermeister 
 
       Gerhard Fonck 

 
 

2. Satzung der Stadt Kalkar vom 10. April 2014 über die Verlängerung der Verän-
derungssperre im Stadtteil Kalkar-Neulouisendorf für den Bereich Pfalzdorfer  
Plateau mit Sander und Stauchendmoräne der Gemarkung Neulouisendorf 

 
Der Rat der Stadt Kalkar hat in seiner Sitzung am 10.04.2014 auf Grund der §§ 14, 16 und 17 des Bau-
gesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I, S. 1548), in Verbindung mit § 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.12.2013 (GV 
NRW S. 878), folgende Satzung beschlossen: 
 
§ 1 Zu verlängernde Veränderungssperre 

Die Geltungsdauer der Veränderungssperre im Stadtteil Kalkar-Neulouisendorf, für den Bereich 
Pfalzdorfer Plateau mit Sander und Stauchendmoräne der Gemarkung Neulouisendorf, Satzung der 
Stadt Kalkar vom 15.05.2012 (bekannt gemacht im Amtsblatt Nr. 7 vom 25.05.2012) wird um ein Jahr 
verlängert. 
 
§ 2 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ergibt sich aus der Karte, die nachstehend ab-
gebildet und Teil der Satzung ist. 



Amtsblatt der Stadt Kalkar  Nr. 9/2014 vom 16. Mai 2014   Seite 5  
 
 

 

 
§ 3 Rechtswirkung der Verlängerung der Veränderungssperre 

(1) In dem räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen: 
 

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt und bauliche Anlagen nicht beseitigt 
 werden; Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB sind: 

a) Vorhaben, die die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen 
 zum Inhalt haben, und 
b) Aufschüttungen und Abgrabungen größeren Umfangs sowie Ausschachtungen, Ablagerun-
 gen einschließlich Lagerstätten; 

 

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und baulichen 
 Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig sind, 
 nicht vorgenommen werden. 

 

(2) Wenn überwiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen, kann von der Veränderungssperre 
 eine Ausnahme zugelassen werden. 
 

(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden sind, 
 Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat 
 und mit deren Ausführung vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen werden 
 dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden 
 von der Veränderungssperre nicht berührt. 
 
§ 4 Inkrafttreten und Außerkrafttreten der Verlängerung der Veränderungssperre 

Die Veränderungssperre tritt am Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Kalkar in Kraft.  
Sie tritt nach Ablauf eines Jahres, vom Tag der Bekanntmachung gerechnet, außer Kraft.  
 

Die Veränderungssperre tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit der Bebauungsplan für das in 
§ 2 genannte Gebiet rechtsverbindlich wird. Die Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Hinweise: 

Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die Geltendmachung etwaiger Entschä-
digungsansprüche für eingetretene Vermögensnachteile durch die Veränderungssperre nach § 18 und 
des § 18 Abs. 3 über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht fristgemäßer Geltend-
machung wird hingewiesen. 
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Bekanntmachungsanordnung 

Mit dieser Bekanntmachung wird die Satzung der Stadt Kalkar vom 10.04.2014 über die Verlängerung 
der Veränderungssperre im Stadtteil Kalkar-Neulouisendorf, für den Bereich Pfalzdorfer Plateau mit 
Sander und Stauchendmoräne der Gemarkung Neulouisendorf öffentlich bekannt gemacht. 
 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW kann gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
 nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
 nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
 letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Kalkar, den 9. Mai 2014 
 
Gerhard Fonck 

Bürgermeister 
 
 

3. Ratsbeschlüsse über die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses vom 
30. August 2007 und die Neufassung des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB sowie über die Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbe-
teiligung zur Bebauungsplanaufstellung Nr. 078 - Freizeitpark Wunderland 
Kalkar/Erweiterung - 

 
Der Rat der Stadt Kalkar hat in seiner Sitzung am 10.04.2014 gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I, S. 1548), die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses 
vom 30.08.2007 und die Neufassung des Aufstellungsbeschlusses gem. § 2 Abs. 1 BauGB zum Be-
bauungsplan Nr. 078 - Freizeitpark Wunderland Kalkar/Erweiterung - beschlossen. 
 

Ziel der Planung ist die Festsetzung eines „Sonstigen Sondergebietes“ mit der Zweckbestimmung 
„Freizeitpark Wunderland Kalkar/Erweiterung“ im Sinne des § 11 BauNVO zur räumlichen und funktio-
nalen Erweiterung des bestehenden Freizeitparks Wunderland Kalkar. 
 

Der Planbereich ist in der nachstehenden Skizze dargestellt. 
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 (1) BauGB öffentlich bekanntgemacht. 
 

 Aufstellungsbereich 
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Die Öffentlichkeit wird über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen 
der Planung gemäß § 3 (1) BauGB in der Zeit  
 

vom 26. Mai 2014 bis 27. Juni 2014 einschließlich 
unterrichtet. 
 

Der interessierten Öffentlichkeit werden in der vorgenannten Zeit die allgemeinen Ziele, Zwecke und 
Auswirkungen der Planung im Fachbereich 2 - Planen, Bauen, Umwelt - der Stadt Kalkar, Verwaltungs-
neubau, Markt 20, Zimmer 315, während der Dienststunden  
 

Montag bis Freitag vormittags  von 08.00 Uhr bis 12.15 Uhr, 
Montag bis Mittwoch nachmittags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag nachmittags von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr, 

dargelegt. 
 

Dabei wird gleichzeitig Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 
 
Kalkar, den 9. Mai 2014 
 
Gerhard Fonck 

Bürgermeister 
 
 

4. Ratsbeschluss über die Aufstellung des Bebauungsplanes und über die Durch-
führung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bebauungsplan 
Nr. 092 - Anbindung Xantener Straße Kreisverkehr B 57/L 41 - 

 
Der Rat der Stadt Kalkar hat in seiner Sitzung am 10.04.2014 gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I, S. 1548), die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 092 
- Anbindung Xantener Straße Kreisverkehr B 57/L 41 – beschlossen. 
 

Ziel der Planung ist die Anbindung der Xantener Straße an den Kreisverkehr im Kreuzungsbereich der 
B 57/L 41. 
 

Der Planbereich ist in der nachstehenden Skizze dargestellt. 
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 (1) BauGB öffentlich bekanntgemacht. 
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Die Öffentlichkeit wird über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen 
der Planung gemäß § 3 (1) BauGB in der Zeit  
 

vom 26. Mai 2014 bis 27. Juni 2014 einschließlich 
unterrichtet. 
 

Der interessierten Öffentlichkeit werden in der vorgenannten Zeit die allgemeinen Ziele, Zwecke und 
Auswirkungen der Planung im Fachbereich 2 - Planen, Bauen, Umwelt - der Stadt Kalkar, Verwaltungs-
neubau, Markt 20, Zimmer 315, während der Dienststunden  
 

Montag bis Freitag vormittags  von 08.00 Uhr bis 12.15 Uhr, 
Montag bis Mittwoch nachmittags von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, 
Donnerstag nachmittags von 14.00 Uhr bis 17.45 Uhr, 

dargelegt. 
 

Dabei wird gleichzeitig Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 
 
Kalkar, den 9. Mai 2014 

Gerhard Fonck 

Bürgermeister 
 
 

5. Ratsbeschluss über die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 066 - Damm-
weg/Talstraße - 

 
Der Rat der Stadt Kalkar hat in seiner Sitzung am 10.04.2014 gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB), in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I, S. 2414), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I, S. 1548), in Verbindung mit § 7 der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19.12.2013 (GV 
NRW S. 878), die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 066 - Dammweg/Talstraße - als Satzung be-
schlossen. 
 

Ziel der Änderung ist die Aufhebung von Grünflächen- und Gewerbegebietsfestsetzung bei gleichzeiti-
ger Neufestsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes im Rahmen der Innenentwicklung. 
 

Der Planbereich ist in der nachstehenden Skizze dargestellt. 
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Der Bebauungsplan liegt im Fachbereich 2 - Planen, Bauen, Umwelt - der Stadt Kalkar, Verwaltungs-
neubau, Markt 20, Zimmer 315, während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
 
Hinweise: 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltend-
machung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch die-
sen Bebauungsplan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. Da-
nach kann ein Entschädigungsberechtigter Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 - 44 
BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruches 
dadurch herbeiführen, dass die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichti-
gen beantragt wird. Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 
 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB be-
zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
nur beachtlich sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 
der Stadt Kalkar geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründet, ist dar-
zulegen. 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Mit dieser Bekanntmachung wird der Beschluss über die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 066  
- Dammweg/Talstraße - öffentlich bekannt gemacht. 
 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO NRW kann gegen Satzungen, sonstige 
ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkün-
dung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,  
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
 nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht ord-
 nungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
 letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Kalkar, den 9. Mai 2014 
 
Gerhard Fonck 

Bürgermeister 
 
 
 


